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Örtlicher Geltungsbereich

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Li-Ex

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
Reizt die Augen.
Gefahrenbezeichnung : Xi - Reizend

Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend (WGK 1)

Reizend

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
Berührung mit den Augen vermeiden.
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Schutzhandschuhe
Empfehlung: Nitrilhandschuhe mit einer Schichtdicke von 0,4 mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens 8
Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europanorm DIN/EN 374) und eine Quellbeständigkeit von
< 15%.
Schutzbrille mit Seitenschutz.
Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Nicht mit anderen Reinigern oder Chemikalien mischen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL
Geeignete Löschmittel : Alle Löschmittel möglich.
Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ausgelaufenes Produkt mit viel Wasser wegspülen.
Nicht in Oberflächenwasser gelangen lassen.

ERSTE HILFE
Einatmen: An die frische Luft gehen.
Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung
einen Facharzt aufsuchen.
Verschlucken: Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt
aufsuchen. 

Arzt:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG
Entsorgung von Produktresten : Abfälle nicht in den Ausguß schütten.
Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behälter zur Wiederverwertung an die Firma zurückgeben. 

SONSTIGES
Die Angaben beziehen sich auf das Produkt im Konzentrat. 
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